
Vorlage der Stadt Speyer 

 

Vorlagen-Nr.: 1361/2014 
 
Abteilung: Kindertagesstätten Bearbeiter/in: Michael Stöckel 

Haushaltswirksamkeit:   nein   ja, bei Produkt: 36551 
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 
Jugendhilfeausschuss 08.10.2014 öffentlich Information 

 
Betreff:  Sachstand zu den Prüfungsaufträgen 
 
 
 
Betreff: Prüfauftrag zum Bau einer Kindertagesstätte am Standort Rulandstraße 

Im Jugendhilfeausschuss vom 05.03.2014 wurden die Stadtverwaltung Speyer und die 
Diakonissen Speyer-Mannheim beauftragt, miteinander abzuklären, unter welchen 
Voraussetzungen der Neubau einer Kindertagesstätte am Standort Rulandstraße realisiert 
werden kann. 

Nach Überprüfung der von den Diakonissen Speyer-Mannheim eingereichten 
Kostenkalkulation und Prüfung weiterer Standorte, wurde von Seiten der Stadt Speyer 
entschieden, dass von dem Kita-Projekt der Diakonissen Speyer-Mannheim bis auf weiteres 
Abstand genommen wird. 

Betreff: Prüfauftrag Erweiterung der kath. Kindertagesstätte St. Joseph 

Im Jugendhilfeausschuss vom 05.03.2014 wurde die Stadtverwaltung Speyer mit der 
Prüfung beauftragt, ob auf dem Areal der kath. Kindertagesstätte St. Joseph zusätzliche 
Kindergartengruppen eingerichtet werden können. 

Am 14.03.2014 erfolgte eine Begehung der kath. Kindertagesstätte St. Joseph durch das 
Technische Gebäudemanagement und die Abteilung Kindertagesstätten der Stadtverwaltung 
Speyer. 

Nach Einschätzung des technischen Gebäudemanagements und der Abteilung 
Kindertagesstätten müsste im Zuge der Erweiterung der kath. Kindertagesstätte St. Joseph 
um zusätzliche Kindergarten-gruppen eine kostenintensive Generalsanierung des 
Bestandshauses erfolgen. 

Zur weiteren Klärung wurde mit Herrn Pfarrer Ehrmanntraut vereinbart, dass er mit dem 
Bischöflichen Ordinariat eine Beteiligung an der Generalsanierung abstimmt. 

Im Rahmen der Begehung wurde von Seiten der Stadt Speyer signalisiert, dass die 
Erweiterung um zusätzliche Kindergartengruppen und damit verbundene Generalsanierung 
des Bestandshauses aus Kostengründe für sehr unwahrscheinlich erachtet wird. 

 
 
 


